
 

  
Inselgemeinde Juist 
Strandstraße 5 
D-26571 Nordseebad Juist 

 
Bankverbindung 
 
 
 
Steuernummer: 
 

 
Sparkasse Aurich-Norden 
Raiffeisen-Volksbank Fresena e.G 
Oldenburgische Landesbank AG 
 
62/200/00831 

 
IBAN:DE51283500000003010220/BIC:BRLADE21ANO 
IBAN:DE92283615928501703500/BIC:GENODEF1MAR 
IBAN:DE93280200508721690900/BIC:OLBODEH2XXX 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stellungnahme zur Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde gegen den 
Kurdirektor und Bürgermeister Herrn Dr. Tjark Goerges durch das 
Nordseehotel Freese – Herrn Joe Pütz vom 06.12.2018 
 
Sehr geehrte Frau Flohr, 
 
gern komme ich Ihrem Wunsch einer Stellungnahme zur Dienst- und 
Fachaufsichtsbeschwerde gegen den Kurdirektor und Bürgermeister Herrn Dr. Tjark 
Goerges durch das Nordseehotel Freese nach. 
 
Im Folgenden werde ich auf die einzelnen Punkte der Dienst- und 
Fachaufsichtsbeschwerde eingehen: 
 
1. Die Kurverwaltung bietet auf der ihrer Internetseite unter dem Link 
www.juist.de/suche-buchen/pauschalen Pauschalangebote an. 
 
2. Dies sind Angebote von mindestens zwei miteinander verbunden Leistungen. Es ist 
richtig, dass nach der EU-Pauschalreiserichtlinie die Kurverwaltung, wie jeder andere 
Anbieter, damit zu einem Reiseveranstalter wird. 
 
3. Es ist richtig, dass die EU-Pauschalreiserichtlinie von einem Reiseveranstalter (in 
unserem Fall von der Kurverwaltung) bei Buchung einer Pauschalreise eine 
Reiseveranstalterhaftpflichtversicherung und eine Insolvenzversicherung fordert. Nach 
Ansicht des Beschwerdeführers ist zwingend die Aushändigung eines 
Sicherungsscheins und den dazu gehörenden Merkblättern an den Buchenden 
notwendig. Der Beschwerdeführer geht nach Studium der Internetseite 
www.juist.de/suche-buchen/pauschalen davon aus, das die Kurverwaltung Juist über 
keine der beiden Versicherungen verfügt. 
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3.1 Reiseveranstalterhaftpflichtversicherung  
 
In einer Stellungnahme durch den Kommunalen Schadensausgleich Hannover – Herr 
Dobbelmann – vom 06.09. 2018 heißt es zu diesem Sachverhalt:  
 
im Rahmen und nach Maßgabe unserer Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden 
gewähren wir umfassenden Haftpflichtdeckungsschutz für Schadenersatzansprüche jeder Art, 
die aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen zu erbringen sind. Soweit Sie als 
Reiseveranstalter von Pauschalreisen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen in 
Anspruch genommen werden sollten, besteht somit Haftpflichtdeckungsschutz über unser 
Haus. Der Deckungsschutz umfasst dabei sowohl die gesetzliche Haftpflicht aus den 
Bestimmungen zum Reisevertrag (§§ 651 a ff. BGB) als auch eine etwaige deliktische Haftung 
Ihrerseits. 
 
Anzumerken ist jedoch, dass solche Ansprüche nicht dem Deckungsschutz 
unterfallen, die auf die Erfüllung des Reisevertrages oder auf eine an die Stelle der 
Erfüllung tretende Ersatzleistung gerichtet sind (§ 2 Abs. 2 Ziffer 9 der 
Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden). So unterfallen beispielsweise 
Ansprüche aus Minderung des Reisepreises wegen einer mängelbehafteten Leistung 
des Reiseveranstalters nicht unserem Deckungsschutz. 
 

Aus dieser Stellungnahme des KSA Hannover wird deutlich, dass durch die KSA 
Hannover der Kurverwaltung bei Pauschalangeboten ein umfassenden 
Haftpflichtdeckungsschutz für Schadenersatzansprüche jeder Art, die aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen zu erbringen sind, gesichert ist. Es besteht 
somit für die Kurverwaltung Juist als Reiseveranstalter von Pauschalreisen aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen ein voller Haftpflichtdeckungsschutz über die 
KSA Hannover. Der Deckungsschutz umfasst dabei sowohl die gesetzliche Haftpflicht 
aus den Bestimmungen zum Reisevertrag (§§ 651 a ff. BGB) als auch eine etwaige 
deliktische Haftung (siehe Anlage 1). 
 
 Der Vorwurf einer fehlenden Reiseveranstalterhaftpflichtversicherung kann als 
ausgeräumt betrachtet werden. 
 
3.2 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
 
Herr Dobbelmann weist in seiner Stellungnahme daraufhin, dass Ansprüche nicht dem 
Deckungsschutz der KSA unterfallen, die auf die Erfüllung des Reisevertrages oder auf 
eine an die Stelle der Erfüllung tretende Ersatzleistung gerichtet sind (§ 2 Abs. 2 Ziffer 
9 der Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden). So unterfallen beispielsweise 
Ansprüche aus Minderung des Reisepreises wegen einer mängelbehafteten Leistung 
des Reiseveranstalters nicht unserem Deckungsschutz.  
 
Dies regelt die sogenannte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Die 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ist gesetzlich nicht verpflichtend. Die 
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Vorwürfe aus der Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde beziehen sich nicht auf eine 
fehlende Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Dies kann auch nicht der Fall 
sein, da die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung wie bereits dargestellt 
gesetzlich nicht verpflichtend ist. Zurzeit wird noch geklärt, ob die Kurverwaltung eine 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abschließen wird.   
 
3.3 Insolvenzversicherung 
 
Die Kurverwaltung Juist hat als Eigenbetrieb der Inselgemeinde Juist am 11.12.2018 
auf Empfehlung des Deutschen Tourismusverbandes bei der Touristik-Versicherungs-
Service GmbH (tourVERS), Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg unter der 
Versicherungsnummer 1130538020 eine Insolvenzversicherung abgeschlossen. Der 
Vertragsbeginn war der 01.07.2018 (siehe Anlage 2 / 3).  
 
 Der Vorwurf einer fehlenden Insolvenzversicherung und eines damit verbundenen 
fehlenden Sicherungsscheins kann damit ebenfalls als nichtig betrachtet werden. 
 
 Die Kurverwaltung Juist kommt somit den Anforderungen der EU-
Pauschalreiserichtlinie nach. 
 
3.4 Kurzer zeitlicher Abriss 
 
Die neue EU-Pauschalreiserichtlinie trat zum 01. Juli 2018 in Kraft. Damit befanden 
und  befinden wir uns in  einer rechtlichen Übergangsphase. Der Status der 
Kommunen war nach unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht 
völlig geklärt. Bis zum Eintreten der neuen EU-Pauschalreiserichtlinie war eine 
Insolvenzversicherung für Kommunen nicht notwendig. 
 
Am 27. August fand ein Gespräch der Kurverwaltung (Herr Goerges Bürgermeister 
und Kurdirektor, Herr Vodde Marketingleiter und Herr Haller Leiter der Tourist-
Information) mit den Hoteliers statt. Während dieses Gespräches sprach Herr Pütz die 
neue EU- Pauschalreiserichtlinie sowie deren Folgen für Reiseveranstalter an. Er 
machte die Kurverwaltung darauf aufmerksam, dass auch die Kurverwaltung nach 
seiner Ansicht davon betroffen sei. Auf Grund der Behauptungen von Herrn Pütz 
wurde die Versicherungslage durch die KSA Hannover geprüft. Darauf hin haben wir 
am 06. September die Stellungnahme der KSA Hannover erhalten (siehe Anlage 1). 
Aus dieser Stellungnahme wurde die Folgerung gezogen, dass ein 
Versicherungsschutz für die Veranstalterhaftpflicht und die Insolvenzversicherung 
vorläge.  
 
Die Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde gegen den Kurdirektor und Bürgermeister 
Herrn Dr. Tjark Goerges vom 06. Dezember wurde nochmals zum Anlass genommen 
die Rechtslage zu prüfen. Bei dieser weiteren Prüfung stellte sich heraus, dass eine 
notwendige Insolvenzversicherung nicht vorliegt. Weiterhin ist richtig, dass Kommunen 
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in Deutschland nicht Pleite gehen können. Dieser Umstand ist jedoch für die EU-
Pauschalreiserichtlinie nicht relevant, da in einigen EU-Ländern (z.B. Spanien und 
Griechenland) Kommunen insolvent werden können. Aus diesem Grund müssen in 
allen EU-Ländern Reiseveranstalter und damit auch die Kurverwaltung eine 
Insolvenzversicherung inkl. Sicherungsschein abschließen. Diese Erkenntnis liegt  der 
Kurverwaltung seit dem 07. Oktober vor. 
 
Daraufhin wurde so schnell wie möglich die oben genannte Insolvenzversicherung 
abgeschlossen. 
 
 Alle weiteren Vorwürfe beruhen auf der oben genannten Vermutung des 
Beschwerdeführers einer fehlenden Reiseveranstalterhaftpflichtversicherung und einer 
fehlenden Insolvenzversicherung. Diese können als gegenstandslos betrachtet 
werden. Dennoch möchte ich kurz auf die weiteren Punkte des Beschwerdeführers 
eingehen. 
 
4. Eine Ordnungswidrigkeit wegen Entgegennahme von Zahlungen auf den 
Pauschalreisepreis vor Reiseende ohne Ausgabe eines Sicherungsscheins liegt nach 
den Ausführungen unter Punkt 3. nicht vor. 
 
5. Ein angenommener Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht kann nach der 
Begründung des Beschwerdeführers ebenfalls nicht gerechtfertigt sein, da – wie 
aufgeführt – die Kurverwaltung den Anforderungen der EU-Pauschalreiserichtlinie 
entspricht. Damit ist die Begründung des Beschwerdeführers hinfällig. 
 
6. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, dass eine Abmahnung der Kurverwaltung 
eine hohe Erfolgsaussicht hat. Daraus folgert der Beschwerdeführer, dass der 
Bürgermeister seiner Pflicht zur Haushaltsschonung nicht nachgekommen ist und 
damit gegen die Grundsätze der Haushaltsschonung verstoßen hat. Grundlage dieser 
Behauptung ist die angeblich fehlende Reiseveranstalterhaftpflichtversicherung und 
die angeblich fehlende Insolvenzversicherung bzw. der fehlende Sicherungsschein. 
Dass diese Behauptung nicht richtig ist, wurde hier bereits mehrfach ausgeführt. 
 
7. Der Vorwurf der vorsätzlichen Aufrechterhaltung eines bestehenden rechtswidrigen 
Zustands kann aus den gleichen Gründen als haltlos betrachtet werden. Nach meinen 
Erkenntnissen liegt kein rechtswidriger Zustand, wie durch den Beschwerdeführer 
behauptet, vor. Aus diesem Grund ist auch kein Fehlverhalten durch den 
Bürgermeister erkennbar.  
 
Auf der Internetseite unter dem Link www.juist.de/suche-buchen/pauschalen wurde als 
Konsequenz aus den Vorwürfen folgender Text eingestellt: 
 
Sehr geehrte Gäste, 
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auf Grundlage der neuen EU-Pauschalreiserichtlinie machen wir deutlich, dass die 
Kurverwaltung Juist eine Veranstalterhaftpflichtversicherung und 
Insolvenzversicherung abgeschlossen hat. 
Durch den Kommunalen Schadensausgleich Hannover liegt ein vollumfänglicher Schutz im 
Rahmen Veranstalterhaftpflichtversicherung vor. Des Weiteren hat die Kurverwaltung Juist hat 
als Eigenbetrieb der Inselgemeinde Juist bei der Touristik-Versicherungs-Service GmbH 
(tourVERS), Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamburg unter der Versicherungsnummer 
1130538020 eine Insolvenzversicherung abgeschlossen. Der Vertragsbeginn war der 
01.07.2018.  
Lesen Sie dazu bitte auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns. 
 
Ihre Kurverwaltung Juist 
Tel. 04935 808810 
info@juist.de 

 
Zur endgültigen Klärung des Sachstandes und der Herleitung möglicher notwendigen 
Maßnahmen wurde die Kanzlei Res Media beauftragt. Das Ergebnis liegt noch nicht 
vor. Ich reiche es Ihnen gern nach. 
 
Nach einer kurzen Recherche bei der zuständigen Dienststelle (Tourist-
Information/TöwerCard) ist der Kurverwaltung bisher auf Grund der neuen EU-
Pauschalreiserichtlinie kein finanzieller Schaden entstanden.  
 
Zu Ihrer Einschätzung des Vorgangs möchte ich Ihnen mitteilen, dass das 
Nordseehotel Freese zurzeit zwei weitere Rechtsverfahren geben die Inselgemeinde 
führt.   
 
Ich hoffe hiermit Ihren Wünschen nach Aufklärung der Dienst- und 
Fachaufsichtsbeschwerde gegen den Kurdirektor und Bürgermeister Herrn Dr. Tjark 
Goerges durch das Nordseehotel Freese entsprochen zu haben.  
 
Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Thomas Vodde 
(Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters) 
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      04.09.2018 Ha-St. 812 Ks 24-Herr Ass. jur. Dobelmann 
mailcenter@ksahannover.de 

 
 
Sehr geehrte Frau Weers,  

      

im Rahmen und nach Maßgabe unserer Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden 

gewähren wir umfassenden Haftpflichtdeckungsschutz für Schadenersatzansprüche jeder Art, 

die aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen zu erbringen sind. Soweit Sie als 

Reiseveranstalter von Pauschalreisen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen in 

Anspruch genommen werden sollten, besteht somit Haftpflichtdeckungsschutz über unser 

Haus. Der Deckungsschutz umfasst dabei sowohl die gesetzliche Haftpflicht aus den 

Bestimmungen zum Reisevertrag (§§ 651 a ff. BGB) als auch eine etwaige deliktische Haftung 

Ihrerseits. 

 

Anzumerken ist jedoch, dass solche Ansprüche nicht dem Deckungsschutz unterfallen, die auf 

die Erfüllung des Reisevertrages oder auf eine an die Stelle der Erfüllung tretende 

Ersatzleistung gerichtet sind (§ 2 Abs. 2 Ziffer 9 der Verrechnungsgrundsätze für 

Haftpflichtschäden). 

 

 

 

 

 

30159 Hannover, den 06.09.2018 
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Fernruf 0511-30401-0 
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So unterfallen beispielsweise Ansprüche aus Minderung des Reisepreises wegen einer 

mängelbehafteten Leistung des Reiseveranstalters nicht unserem Deckungsschutz. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

 
























